
09.06.2026

1

Bezirksausschusssitzung 
Bödefeld Freiheit & Land

Donnerstag 03.06.2026 Montanushaus Bödefeld

SCHMALLENBERG 

Bezirksausschusssitzung Bödefeld Freiheit & Land 
Mittwoch, 03.Juni 2026 Montanushaus Bödefeld

TOP 4: Verschiedenes:
- Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Verkehrsberuhigte Zone 30km/h im OT Westernbödefeld
- Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Sachstand Tempo 70 Ortsumgehung Gellinghausen
- Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Buswartehäuschen „Zur Krummel“ Westernbödefeld
- Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Feuerlöschteich Wasserbecken Hunauliftverein Bödefeld-Hunau
- Anfrage vom  Mauerabsicherung und Heckenschnitt Keuzbergstraße (gegenüber Montanushaus)
- ggf weitere
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TOP 1: Einwohnerfragestunde

TOP 2: Windkraftgebiete
Anträge auf kommunale Positivanträge bzw. Änderung des Flächennutzungsplans
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Top 2: Windkraft:  Anträge auf kommunale 
Positivplanung bzw. Änderung des Flächennutzungsplans 

Quelle:   www.hochsauerlandkreis.de/ geoservice.maps.arcgis.com  Stand 28.05.2026

Top 3: Bericht der Verwaltung
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TOP 4: Verschiedenes

- 4.1: Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Verkehrsberuhigte Zone 30km/h im OT Westernbödefeld

- 4.2: Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Sachstand Tempo 70km/h Ortsumgehung Gellinghausen

- 4.3: Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Buswartehäuschen „Zur Krummel“ Westernbödefeld

- 4.4: Antrag der CDU Fraktion Bödefeld: Feuerlöschteich Wasserbecken Hunauliftverein Bödefeld-Hunau

- 4.5: Anfrage vom  Mauerabsicherung und Heckenschnitt Keuzbergstraße (gegenüber Montanushaus)

- 4.6: Parksituation Sportplatz Bödefeld, Nutzung städtischer Flächen?

- 4.7:  Zuständigkeiten des Bezirksausschuß Bödefeld Freiheit & Land (BAB)

- 4.8: weitere Punkte?

Top 4: Verschiedenes
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Top 4.1: Verschiedenes-30km/h Zone Webö

Top 4.2: Verschiedenes-Umgehung Gellhsn.
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Top 4.3: Verschiedenes- Buswartehäuschen

Top 4.4: Verschiedenes-Löschteich Hunau
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Top 4.5: Verschiedenes-
Zaunanlage und Hecke Montanushaus

Top 4.6: Parksituation Sportplatz Bödefeld
Nach Aufstieg der 1. 
Mannschaft der SG 
Bödefeld/Henne-Rartal ist mit 
hohem Zuschaueraufkommen 
zu rechnen. Schon jetzt ist 
Parkraum knapp. 

Planierung der ehem. 
Hallenbadfläche auf 
zweckdienlichem Niveau 
(Parkplatz P1) um kurzfristig 
Parkraum zu schaffen?
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Top 4.7: Zuständigkeiten Bezirksausschuß
§ 9 Bezirksausschüsse 

(1) Den Bezirksausschüssen werden zur Entscheidung im Sinne des § 41 Abs. 2 GO NRW folgende 
Aufgaben übertragen, für die entsprechende Haushaltsmittel im jeweiligen Haushalts plan bereitgestellt werden: 
1.1 Unterhaltung, Ausstattung und Nutzung der im Stadtbezirk gelegenen öffentlichen Einrichtungen mit bezirklicher 
Bedeutung wie bspw. Grundschulen, Sportplätze und -hallen, Friedhöfe und andere Einrichtungen mit bezirklicher 
Bedeutung. Einrichtungen mit überbezirklicher Bedeutung, wie bspw. Museen, Stadthalle Schmallenberg, Kurhalle Bad 
Fredeburg, Schulzentren, fallen nicht unter den Zuständigkeitsbereich der Bezirksausschüsse. 
1.2 Pflege des Ortsbildes und Ausgestaltung der Grün- und Parkanlagen. 
1.3 Die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie der Unterhaltung und Instandsetzung von 
Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschl. der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die 
Verkehrssicherungspflicht handelt. Von bezirklicher Bedeutung sind nur die Gemeindestraßen (inkl. Wege und Plätze) im 
Sinne des Straßen- und Wegegesetzes NRW (StrWG NRW). 
1.4 Beschlussfassung über das Raum- und Bauprogramm beim Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen. 
1.5 Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums im Stadtbezirk. 
1.6 Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung. 
1.7 Benennung und Umbenennung von kommunalen Einrichtungen von bezirklicher Bedeutung. 
1.8 Außerschulische Inanspruchnahme von Schulgrundstücken im größeren Umfange. 
1.9 Marktangelegenheiten von besonderer Bedeutung der im Stadtbezirk gelegenen Märkte. 
1.10 Maßnahmen der Verkehrssicherung an Ortsstraßen, soweit es sich nicht um Geschäfte der lfd. Verwaltung handelt. 

Top 4.7: Zuständigkeiten Bezirksausschuß
(2) Neben den im Absatz 1 festgelegten Zuständigkeiten mit Entscheidungsbefugnis wirken die Bezirksausschüsse vor
der Beschlussfassung beratend und empfehlend mit, soweit Belange ihres Bezirkes wesentlich berührt werden. 
Sie sollen alle örtlichen Belange der Bezirke erörtern, Initiativen entwickeln, auf Mängel hinweisen sowie Vorschläge und 
Anregungen aller Art an den Rat, die Fachausschüsse und den Bürgermeister richten und diesen gegenüber vertreten. 

(3) Die Bezirksausschüsse sind zu allen wichtigen Angelegenheiten, deren Entscheidungen dem Rat oder einem Fachausschuss obliegen, vor 
der Beschlussfassung zu informieren und zu hören, wenn diese Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für den Bezirk sind. Als solch 
wichtige Angelegenheiten gelten insbesondere: 

3.1 Änderungen der Bezirksgrenzen.
3.2 Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes.
3.3 Stadtentwicklungsplanung
3.4 Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen einschl. Stellungnahmen zu Bedenken und         

Anregungen, soweit sie sich nicht auf das gesamte Stadtgebiet beziehen. 
3.5 Erlass, Änderung und Aufhebung von bauordnungsrechtlichen Satzungen 
3.6 Vertretung der gemeindlichen Interessen im Rahmen der Beteiligung an Planungen und Baumaßnahmen anderer Planungsträger,

soweit wesentliche städtebauliche Gesichts punkte berührt werden. 
3.7 Betreuung und Unterstützung der im Stadtbezirk vorhandenen Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen. 
3.8 Planung, Errichtung, wesentliche Änderung und Auflösung von öffentlichen Einrichtungen. 
3.9 Abgrenzung oder Änderung der Schulbezirke. 
3.10 Erlass, Änderung und Aufhebung von Verordnungen zum Schutze von Landschaftsteilen und zur Sicherung von Naturdenkmälern.
3.11 die Forstwirtschaftspläne. 

(4) Soweit Rat, Ausschüsse oder der Bürgermeister es für erforderlich halten, haben die Bezirksausschüsse auch zu den Angelegenheiten 
Stellung zu nehmen, die den Bezirk betreffen, auch wenn sie nicht unter Absatz 3 aufgeführt sind. 
(5) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet im Zweifelsfalle, ob und ggfls. welcher Bezirksausschuss zuständig ist. 
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Nichtöffentlicher Teil

Finanzielle Beteiligungsangebote
und Grundstücksangelegenheiten

Vielen Dank für Eurer Kommen und  
die konstruktive Mitarbeit!

Lanfert

Hiege

Sonderhof

Rimberg
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